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§ 157a IO Sicherungsmaßnahmen
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§ 157a.

Während der Dauer der Überwachung kann das Insolvenzgericht auf Antrag des Treuhänders oder Schuldners

Maßnahmen zur Sicherung des Vermögens des Schuldners erlassen, abändern und aufheben, wenn das zur Sicherung

des Vermögens, zur Erfüllung des Sanierungsplans oder zur Fortführung des Unternehmens des Schuldners

zweckmäßig ist. Insbesondere kann das Gericht dem Schuldner bestimmte Rechtshandlungen während der Dauer des

Verfahrens überhaupt oder doch ohne Zustimmung des Treuhänders verbieten.

In Kraft seit 01.07.2010 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/io/paragraf/157a
file:///

	§ 157a IO Sicherungsmaßnahmen
	IO - Insolvenzordnung


